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§ 10 Bgld. G-PVG Zentralausschuss
 Bgld. G-PVG - Burgenländisches Gemeinde-Personalvertretungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 07.10.2024

(1) Ist in einer Gemeinde mehr als eine Bedienstetenversammlung eingerichtet, wird zur Gesamtvertretung der

Bediensteten ein Zentralausschuss gebildet.

(2) Der Zentralausschuss ist beim Gemeindeamt (Magistrat) einzurichten und besteht aus fünf Mitgliedern.

(3) Vorsitzende von Personalvertreterausschüssen, die nicht im Wege der Wahl (§ 22) Mitglieder des

Zentralausschusses werden, gehören diesem als Mitglieder mit beratender Stimme an.
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